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(54) GEBÄUDEFASSADENELEMENT, ANBAUELEMENT UND VERWENDUNG EINER MEMBRAN 
ZUR BELÜFTUNG EINES ZWISCHENRAUMS ZWISCHEN EINER AUSSEN- UND 
INNENVERGLASUNG

(57) Gebäudefassadenelement (1) mit einem Rah-
men (5), in welchem eine Aussenverglasung (3) und eine
Innenverglasung (4) angeordnet sind, wobei die Aussen-
verglasung (3) und die Innenverglasung (4) derart von-
einander beabstandet sind, dass zwischen ihnen ein Zwi-

schenraum (2) gebildet ist, wobei der Zwischenraum (2)
über eine Belüftungsöffnung (51) permanent mit der Aus-
senluft in Verbindung steht, und wobei die Belüftungs-
öffnung (51) mit einer atmungsaktiven Membran (62) ver-
sehen ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Gebäudefassadene-
lement, ein Anbauelement und eine Verwendung einer
Membran zur Belüftung eines Zwischenraums zwischen
einer Aussenverglasung und einer Innenverglasung, ge-
mäss dem Oberbegriff der unabhängigen Ansprüche.
[0002] Aus dem Stand der Technik sind Vorrichtungen
zum Belüften von Zwischenräumen zwischen einer Aus-
senverglasung und einer Innenverglasung bekannt. Die-
se Vorrichtungen werden dazu verwendet durch Tempe-
raturschwankungen und das durch die schwankende re-
lative Luftfeuchtigkeit entstehende Kondensieren von
Wasserdampf zu verhindern.
[0003] Aus der DE 2020/17104406 ist ein feuchtig-
keitsreaktives Steuerungselement bekannt, welches ein
Gebäudefassadensystem mit einer Doppelfassade ins-
besondere einer Closed-Cavity-Fassade entfeuchtet.
Dass feuchtigkeitsreaktive Steuerungselement überträgt
Änderungen der relativen Luftfeuchtigkeit auf einen Ver-
schlussmechanismus, der sich daraufhin öffnet und eine
Belüftung der Closed-Cavity-Fassade erfolgt. Nachteilig
dabei ist, dass Verschmutzungen ebenfalls bei Öffnung
des Verschlussmechanismus in die Closed-Cavity -Fas-
sade eintreten können und der Einbau von zusätzlichen
Filtern notwendig ist, um eine Verschmutzung des Zwi-
schenraums der Closed-Cavity-Fassade zu vermeiden.
Eine solche Reinigung ist aufwendig. Zudem ist der Auf-
bau komplex und dementsprechend wartungsintensiv
bzw. anfällig.
[0004] Die KR 2016/0014152 offenbart ein dreifach
strukturiertes Fassadenmodul mit einem Aussenscha-
lenelement, einem Innenschalenelement und einer Mul-
tifunktionstrennwand. Das Aussenschalenelement ent-
hält eine Aussenlüftungsöffnung, die mit einer Aussen-
lüftungsjalousie geöffnet und verschlossen werden kann,
während die Multifunktionstrennwand eine adiabatische
Belüftungsöffnung mit einer Isolierlamelle enthält, wel-
che mittels Motor geöffnet und geschlossen werden
kann, um die Belüftung bzw. Entfeuchtung zu regeln.
Nachteilig ist die für die Belüftung notwendige Steuerung,
die aufwendig gewartet werden muss und gegebenen-
falls auch anfällig ist.
[0005] Es ist die Aufgabe der Erfindung ein Gebäude-
fassadenelement, ein Anbauelement und eine Verwen-
dung einer Membran zur Belüftung des Zwischenraums
zwischen einer Aussen- und Innenverglasung zu schaf-
fen, welche die Nachteile des Stands der Technik ver-
meidet.
[0006] Diese Aufgabe wird durch ein Gebäudefassa-
denelement, ein Anbauelement und eine Verwendung
einer Membran zur Belüftung eines Zwischenraums zwi-
schen einer Aussenverglasung und einer Innenvergla-
sung, gemäss den unabhängigen Ansprüchen gelöst.
[0007] Erfindungsgemäss umfasst das Gebäudefas-
sadenelement einen Rahmen, in welchem eine Aussen-
verglasung und eine Innenverglasung angeordnet sind,
wobei die Aussenverglasung und die Innenverglasung

derart voneinander beabstandet sind, dass zwischen ih-
nen ein Zwischenraum gebildet ist. Der Zwischenraum
steht über eine Belüftungsöffnung permanent mit der
Aussenluft in Verbindung, und die Belüftungsöffnung ist
mit einer atmungsaktiven Membran versehen.
[0008] Unter einer Aussen- bzw Innenverglasung ist in
diesem Zusammenhang eine Verglasung aus zwei, drei
oder mehreren Glasscheiben zu verstehen. Die Glas-
scheiben sind üblicherweise zwischen 10 bis 16 mm von-
einander beabstandet, und deren Zwischenraum ist üb-
licherweise mit einem Gemisch aus Luft und Argon oder
reinen Edelgasen, wie Argon, Krypton oder Xenon oder
einem Gemisch aus den genannten Edelgasen befüllt.
Die Edelgase sind für einen niedrigen Wärmedurch-
gangskoeffizienten zu besitzen und dadurch einen opti-
malen Dämmschutz bieten.
[0009] Unter einer atmungsaktiven Membran ist eine
Membran zu verstehen, die sowohl luftdurchlässig als
auch dampfdurchlässig ist. Mit dampfdurchlässig ist vor-
zugsweise eine Wasserdampfdurchlässigkeit gemeint.
[0010] Der Vorteil eines solchen Gebäudefassadene-
lements besteht darin, dass eine permanente Belüftung
des Zwischenraums zwischen Aussen- und Innenvergla-
sung stattfinden kann ohne eine Steuerung für den Öff-
nungsmechanismus zu benötigen, um ein Beschlagen
der Aussen- und Innenverglasung durch Kondenswas-
ser zu verhindern. Zusätzlich können über die atmungs-
aktive Membran keine Verunreinigungen in den Zwi-
schenraum gelangen, und eine aufwendige Reinigung
des Zwischenraums ist nicht notwendig.
[0011] Vorzugsweise ist die Belüftungsöffnung an we-
nigstens einer der beiden vertikalen Wände des Rah-
mens angeordnet.
[0012] Diese Anordnung hat eine optimierte Belüftung
des Zwischenraums zur Folge.
[0013] Vorzugsweise ist die Belüftungsöffnung in einer
oberen Hälfte der bei bestimmungsgemässem Gebrauch
vertikalen Wände des Rahmens angeordnet. Weiter be-
vorzugt ist sie in einem oberen Drittel der bei bestim-
mungsgemässem Gebrauch vertikalen Wände des Rah-
mens angeordnet.
[0014] Mit dieser Anordnung der Belüftungsöffnung
wird zum einen die Belüftung des Zwischenraums zwi-
schen Aussenverglasung und Innenverglasung opti-
miert, zum anderen wird die Belüftungsöffnung von Kon-
struktionselementen, wie beispielsweise Storen, visuell
verdeckt.
[0015] Vorzugsweise besitzt die Belüftungsöffnung ei-
ne Breite, die 50%, bevorzugt 40% der Breite der Sei-
tenwand des Zwischenraums beträgt.
[0016] Die Breite der Seitenwand entspricht hierbei
dem Abstand zwischen der einander zugewandten In-
nenseiten der Aussenverglasung und der Innenvergla-
sung.
[0017] Eine Belüftungsöffnung mit einer Breite von
50%, bevorzugt von 40% der Breite der Seitenwand hat
den Vorteil, dass bei Temperaturschwankungen eine
gleichmässige und schnelle Belüftung möglich ist.
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[0018] Vorzugsweise beträgt der Abstand zwischen
der Aussenverglasung und der Innenverglasung zwi-
schen 5 bis 35 cm, bevorzugt zwischen 9 bis 30 cm,
besonders bevorzugt zwischen 14 bis 25 cm.
[0019] Der Vorteil eines Abstands zwischen 5 bis 35
cm, bevorzugt zwischen 9 bis 30 cm, besonders bevor-
zugt zwischen 14 bis 25 cm, zwischen aussen- und In-
nenverglasung liegt darin, dass in dem Zwischenraum
ein Sonnenschutz oder Sichtschutz mit Standardabmes-
sungen, typischerweise mit einer Tiefe zwischen 100 mm
und 160 mm, angeordnet sein kann.
[0020] Vorzugsweise weist die Belüftungsöffnung eine
Öffnungsfläche in mm2 auf, die das 5 - 50 fache, bevor-
zugt das 10-20 fache, besonders bevorzugt das 15 fache
des Zwischenraumvolumens in dm3 beträgt.
[0021] Das Zwischenraumvolumen wird hierbei von
der Aussenverglasung, der Innenverglasung und dem
Rahmen, durch den die Aussen- und Innenverglasung
voneinander beabstandet sind bestimmt.
[0022] Bei dem offenbarten Verhältnis zwischen Öff-
nungsfläche und Zwischenraumvolumen findet eine be-
sonders effektive Belüftung statt.
[0023] Vorzugsweise weist die atmungsaktive Memb-
ran eine Wasserdampfdurchlässigkeitsrate in einem Be-
reich von 35’000 bis 65’000 g/m2/24h auf.
[0024] Der Vorteil einer solchen Wasserdampfdurch-
lässigkeit besteht darin, dass der Wasserdampf nicht von
aussen in den Zwischenraum zwischen Aussenvergla-
sung und Innenverglasung dringen kann. Es wird jedoch
der Wasserdampf, der im Zwischenraum durch Tempe-
raturschwankungen entsteht, nach aussen abgegeben.
Die Wasserdampfdurchlässigkeitsrate bestimmt sich
nach der DIN EN ISO 12572 Norm.
[0025] Vorzugsweise ist die atmungsaktive Membran
wasserabweisend, mit einer Wassersäule von mindes-
tens 5 m, bevorzugt von mindestens 20 m, besonders
bevorzugt von mindestens 35 m.
[0026] Die offenbarte Wassersäule verhindert das Ein-
dringen von Wasser aus der Umgebung in den Zwischen-
raum von Aussenverglasung und Innenverglasung. Die
Wassersäule bestimmt sich nach der ISO 811:1981
Norm.
[0027] Vorzugsweise weist die atmungsaktive Memb-
ran eine Luftdurchlässigkeit von ≥ 10 L/m2*s, bevorzugt
von ≥ 30 L/m2*s, besonders bevorzugt von ≥ 50 L/m2*s
auf.
[0028] Der Vorteil einer solchen Luftdurchlässigkeit
besteht darin, dass ein gleichmässiger und effizienter
Luftaustausch mit der Umgebung stattfindet, so dass
kein Kondensieren durch Temperaturschwankungen im
Zwischenraum von Aussenverglasung und Innenvergla-
sung stattfindet. Die Luftdurchlässigkeit bestimmt sich
nach der ISO 9237:1995-12 Norm.
[0029] Vorzugsweise besteht die atmungsaktive Mem-
bran aus einem Kompositmaterial oder ist mit einem
Kompositmaterial beschichtet.
[0030] Das Kompositmaterial ist ein Werkstoff aus
zwei oder mehr verbundenen Materialien, das andere

Werkstoffeigenschaften besitzt als seine einzelnen Kom-
ponenten. Die Kompositmaterialien umfassen bevorzugt
gesättigte einfach und/oder mehrfach ungesättigte,
Ether, Ketone, Aldehyde, Alkene, Alkine, Amide, Amine,
Nitrile, Thioether, Carbonsäureesther, Thioesther, Sul-
fone, Thioketone, Thioaldehyde, Sulfene, Sulfenamide,
Fluoroacrylate, Siloxane, Epoxide, Urethane und/oder
Acrylate. Besonders bevorzugt sind Materialien, die bei
einer Anwendung eines Plasmabeschichtungsverfah-
rens Radikale oder Ionen freigeben, welche zu einer un-
polaren teflonähnlichen Oberfläche auf dem Komposit
beitragen.
[0031] Besonders bevorzugt sind Materialien, wie in
WO 2017/129418 beschrieben. Die Offenbarung zum er-
findungsgemässen Komposit (Seite 5, Linie 9 bis Seite
8, Linie 14) wird insbesondere durch Bezugnahme hier-
mit aufgenommen.
[0032] Eine Membran aus dem offenbarten Komposit-
material hat den Vorteil, dass sie eine permanente,
gleichmässige und effiziente Belüftung ermöglicht und
gleichzeitig schmutzundurchlässig ist.
[0033] Vorzugsweise weist die atmungsaktive Memb-
ran einen durchschnittlichen Porendurchmesser in ei-
nem Bereich von 0.08 bis 100 mm auf.
[0034] Der Porendurchmesser ist besonders von Vor-
teil, da er den Durchlass von Wasser und Schmutz ver-
hindert. Gleichzeitig lässt er aber Wasserdampf durch
und verhindert somit die Bildung eines Kondensats im
Zwischenraum.
[0035] Vorzugsweise ist die Belüftungsöffnung an/in
einem Anbauteil angeordnet und das Anbauteil ist aus-
tauschbar ausgebildet.
[0036] Dies hat den Vorteil, dass allfällige Verschleis-
serscheinungen oder Defekte durch einen Austausch
des Anbauteils einfach behoben werden können, ohne
dabei das ganze Gebäudefassadenelement ausbauen
zu müssen.
[0037] Vorzugsweise ist das Anbauelement in Form
einer Box ausgebildet, die die Belüftungsöffnung und die
atmungsaktive Membran umfasst.
[0038] Es hat sich als besonders vorteilhaft erwiesen,
dass das Anbauelement in einer Einheit, in Form einer
Box ausgebildet ist. So ist es einfach zu montieren und
falls nötig, auch einfach auszutauschen.
[0039] Die Aufgabe wird weiter mit einem Anbauele-
ment für ein Gebäudefassadenelement gelöst, das eine
in einer Halterung angeordnete, atmungsaktive Memb-
ran umfasst.
[0040] Das Anbauelement kann dabei an eine Seiten-
wand eines bestehenden Gebäudefassadenelements
angebracht werden und die atmungsaktive Membran ist
in der Halterung anklemmbar, anschraubbar, anklebbar
oder auf eine andere Art und Weise mittels üblicher Fü-
gepraktiken befestigt.
[0041] Das beschriebene Anbauelement kann vorteil-
hafterweise dazu verwendet werden, den Zwischenraum
zwischen einer Aussenverglasung und einer Innenver-
glasung bei Temperaturschwankungen permanent zu
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belüften, um ein Kondensieren zu vermeiden.
[0042] Die Aufgabe wird weiter durch die Verwendung
einer Membran gelöst, mit

- einer Wasserdampfdurchlässigkeitsrate in einem
Bereich von 35000 bis 65000 g/m2/24h; und/oder

- einer Wassersäule von mindestens 5 m, bevorzugt
von mindestens 20 m, besonders bevorzugt von min-
destens 35 m; und/oder

- einer Luftdurchlässigkeit von ≥ 10 L/m2*s, bevorzugt
von ≥ 30 L/m2*s, besonders bevorzugt von ≥ 50
L/m2*s; und/oder

- einem Kompositmaterial beschichtet oder aus einem
Kompositmaterial bestehend; und/oder

- einem durchschnittlichen Porendurchmesser in ei-
nem Bereich von 0.08 bis 100 mm;

und zur Klimaregulation eines Zwischenraums eines Ge-
bäudefassadenelements dient.
[0043] Der Vorteil der beschriebenen Membran mit
den genannten Eigenschaften, bestimmt durch die zuvor
genannten Normen, liegt zum einen darin, dass eine per-
manente Öffnung des Gebäudefassadenelements mög-
lich ist ohne, dass dabei Schmutz in den Zwischenraum
zwischen Aussenverglasung und Innenverglasung des
Gebäudefassadenelements gelangt. Zum andern ge-
währleistet die beschriebene Membran, dass der durch
Temperaturschwankungen entstehende Wasserdampf
aufgrund der Wasserdampfdurchlässigkeit aus dem Zwi-
schenraum zwischen Aussenverglasung und Innenver-
glasung nach aussen gelangen kann und ein Konden-
sieren an Aussen- und Innenverglasung so verhindert
wird. Der durchschnittliche Porendurchmesser ist bereits
bei der Herstellung der Membran nach dem Elektro-Spin-
ning-Verfahren einstellbar und bedarfsgerecht an die Er-
fordernisse des Komposits angepasst (siehe WO
2017/129418).
[0044] Die Erfindung wird im Folgenden anhand von
Ausführungsbeispielen in Figuren weiter erläutert. Hier-
bei zeigen:

Figur 1: Schematische Darstellung einer Ausfüh-
rungsform eines Gebäudefassadenelements

Figur 2: Schematische Darstellung einer Seitenan-
sicht einer Ausführungsform eines Anbaue-
lements

Figur 3: Schematische Darstellung einer Ausfüh-
rungsform einer Aussenansicht des Anbaue-
lements

[0045] Ein in Figur 1 dargestelltes Gebäudefassaden-
element 1 dient zur permanenten Belüftung eines Zwi-
schenraums 2, der von einer Aussenverglasung 3 und
einer Innenverglasung 4 ausgebildet wird, die durch ei-
nen Rahmen 5 voneinander beabstandet sind. Am Rah-
men 5 ist im oberen Drittel einer der beiden vertikalen
Seitenwände, ein Anbauelement 6 angeordnet, welches
eine Öffnung zur permanenten Belüftung des Gebäude-

fassadenelements 1 umfasst.
[0046] Figur 2 zeigt das Anbauelement 6 zur perma-
nenten Belüftung des Gebäudefassadenelements 1. Das
Anbauelement 6 wird mit Hilfe von Befestigungsmitteln
61 über einem Rahmenloch 51 an der Rahmenaussen-
seite 52 angeklemmt, die der vom Zwischenraum 2 ab-
gewandten Seite des Rahmens 5 entspricht. Das Anbau-
element 6 umfasst eine aus einem Kompositmaterial be-
stehende aktive Membran 62, die mittels einer Halterung
63 in dem Anbauelement 6 angeordnet ist. Die aktive
Membran 62 ist luft- und wasserdampfdurchlässig,
gleichzeitig aber wasserundurchlässig. Die aktive Mem-
bran 62 ist über ein Lochblech 61 mit der Aussenluft 7
des Gebäudefassadenelements 1 funktionsverbunden.
[0047] Figur 3 zeigt das Anbauelement 6 in Form einer
austauschbaren Einheit, bzw. Box. An der Aussenseite
des Anbauelements 6, welche der Aussenluft 7 zuge-
wendet ist, ist ein Lochblech 61 angeordnet über welches
die im Anbauelement enthaltene aktive Membran 62 mit
der Aussenluft 7 funktionsverbunden ist.

Patentansprüche

1. Gebäudefassadenelement (1) mit einem Rahmen
(5), in welchem eine Aussenverglasung (3) und eine
Innenverglasung (4) angeordnet sind, wobei die
Aussenverglasung (3) und die Innenverglasung (4)
derart voneinander beabstandet sind, dass zwi-
schen ihnen ein Zwischenraum (2) gebildet ist, wobei
der Zwischenraum (2) über eine Belüftungsöffnung
(51) permanent mit der Aussenluft in Verbindung
steht, und wobei die Belüftungsöffnung (51) mit einer
atmungsaktiven Membran (62) versehen ist.

2. Gebäudefassadenelement nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Belüftungsöff-
nung (51) an wenigstens einer der beiden vertikalen
Wände des Rahmens (5) angeordnet ist.

3. Gebäudefassadenelement nach einem der vorheri-
gen Ansprüchen, dadurch gekennzeichnet, dass
die Belüftungsöffnung (51) in einer oberen Hälfte der
bei bestimmungsgemässem Gebrauch vertikalen
Wände des Rahmens (5), bevorzugt in einem oberen
Drittel, angeordnet ist.

4. Gebäudefassadenelement nach einem der vorheri-
gen Ansprüchen, dadurch gekennzeichnet, dass
die Belüftungsöffnung (51) eine Breite besitzt, die
50%, bevorzugt 40% der Breite der Seitenwand des
Zwischenraums (2) beträgt.

5. Gebäudefassadenelement nach einem der vorheri-
gen Ansprüchen, dadurch gekennzeichnet, dass
der Abstand zwischen der Aussenverglasung (3)
und der Innenverglasung (4) zwischen 5 bis 35 cm,
bevorzugt zwischen 9 bis 30 cm, besonders bevor-

5 6 



EP 3 835 505 A1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

zugt zwischen 14 bis 25 cm beträgt.

6. Gebäudefassadenelement nach einem der vorheri-
gen Ansprüchen, dadurch gekennzeichnet, dass
die Belüftungsöffnung (51) eine Öffnungsfläche in
mm2 aufweist, die das 5 - 50 fache, bevorzugt das
10 - 20 fache, besonders bevorzugt das 15 fache
des Zwischenraumvolumens in dm3 beträgt.

7. Gebäudefassadenelement nach einem der vorheri-
gen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die atmungsaktive Membran (62) eine Wasser-
dampfdurchlässigkeitsrate in einem Bereich von
35000 bis 65000 g/m2/24h aufweist.

8. Gebäudefassadenelement nach einem der vorheri-
gen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die atmungsaktive Membran (62) wasserabweisend
ist, mit einer Wassersäule von mindestens 5 m, be-
vorzugt von mindestens 20 m, besonders bevorzugt
von mindestens 35 m.

9. Gebäudefassadenelement nach einem der vorheri-
gen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die atmungsaktive Membran (62) eine Luftdurchläs-
sigkeit von ≥ 10 L/m2*s, bevorzugt von ≥ 30 L/m2*s,
besonders bevorzugt von ≥ 50 L/m2*s aufweist.

10. Gebäudefassadenelement nach einem der vorheri-
gen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die atmungsaktive Membran (62) aus einem Kom-
positmaterial besteht oder mit einem Kompositma-
terial beschichtet ist.

11. Gebäudefassadenelement nach einem der vorheri-
gen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die atmungsaktive Membran (62) einen durch-
schnittlichen Porendurchmesser in einem Bereich
von 0.08 bis 100 mm aufweist.

12. Gebäudefassadenelement nach einem der vorheri-
gen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Belüftungsöffnung (51) an/in einem Anbauteil (6)
angeordnet ist und das Anbauteil (6) austauschbar
ausgebildet ist.

13. Gebäudefassadenelement nach einem der vorheri-
gen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Anbauteil (6) in Form einer Box ausgebildet ist,
die die Belüftungsöffnung (51) und die atmungsak-
tive Membran (62) umfasst.

14. Anbauteil für Gebäudefassadenelement nach einem
der vorherigen Ansprüche, umfassend eine in einer
Halterung (63) angeordnete, atmungsaktive Memb-
ran (62).

15. Verwendung einer Membran (62) mit

- einer Wasserdampfdurchlässigkeitsrate in ei-
nem Bereich von 35000 bis 65000 g/m2/24h;
und/oder
- einer Wassersäule von mindestens 5 m, be-
vorzugt von mindestens 20 m, besonders be-
vorzugt von mindestens 35 m; und/oder
- einer Luftdurchlässigkeit von ≥ 10 L/m2*s, be-
vorzugt von ≥ 30 L/m2*s, besonders bevorzugt
von ≥ 50 L/m2*s; und/oder
- einem Kompositmaterial beschichtet oder aus
einem Kompositmaterial bestehend; und/oder
- einen durchschnittlichen Porendurchmesser in
einem Bereich von 0.08 bis 100 mm aufweist;

zur Klimaregulation eines Zwischenraums (2) eines
Gebäudefassadenelements (1), insbesondere ge-
mäss den Ansprüchen 1 bis 13.
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